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FRIEDENSSICHERUNGSEINSÄTZE DER VEREINTEN NATIONEN44 

Beschlüsse 

 Auf seiner 6178. Sitzung am 5. August 2009 beschloss der Sicherheitsrat, die Vertre-
ter Argentiniens, Australiens, Bangladeschs, Brasiliens, Guatemalas, Indiens, Indonesiens, 
Kanadas, Marokkos, Nepals, Neuseelands, Nigerias, Norwegens, Pakistans, Perus, Schwe-
dens, Serbiens, Südafrikas, Thailands, Tunesiens, Uruguays und Venezuelas (Bolivarische 
Republik) gemäß Regel 37 seiner vorläufigen Geschäftsordnung einzuladen, ohne Stimm-
recht an der Erörterung des Punktes „Friedenssicherungseinsätze der Vereinten Nationen“ 
teilzunehmen. 

 Auf derselben Sitzung beschloss der Rat außerdem, wie zuvor in Konsultationen ver-
einbart, Herrn Alain Le Roy, den Untergeneralsekretär für Friedenssicherungseinsätze, und 
Frau Susana Malcorra, die Untergeneralsekretärin für die Unterstützung der Feldeinsätze, 
gemäß Regel 39 seiner vorläufigen Geschäftsordnung zur Teilnahme einzuladen. 

 Auf derselben Sitzung beschloss der Rat ferner, wie zuvor in Konsultationen verein-
bart, General Martin Luther Agwai, den Kommandeur des Hybriden Einsatzes der Afrika-
nischen Union und der Vereinten Nationen in Darfur, gemäß Regel 39 seiner vorläufigen 
Geschäftsordnung zur Teilnahme einzuladen. 
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meinsame Aufsicht über die Friedenssicherungseinsätze zu verbessern und die fol-
genden Praktiken zu entwickeln: 

 i) einen regelmäßigen Dialog mit dem Sekretariat über die allgemeinen Pro-
bleme der Friedenssicherung; 

 ii) Anstrengungen zur Vertiefung der Konsultationen mit den truppen- und 
polizeistellenden Ländern, namentlich über die Arbeitsgruppe für Friedenssiche-
rungseinsätze und die am 23. Januar52 und 29. Juni 200953 abgehaltenen Aus-
sprachen; 

 iii) die Organisation politisch-militärischer Treffen zu bestimmten Einsätzen, 
um die gemeinsame Analyse der operativen Herausforderungen zu verbessern; 

 iv) die Aufforderung zur regelmäßigen Aktualisierung der Planungsdokumen-
te durch das Sekretariat, um die Übereinstimmung mit den Mandaten zu ge-
währleisten; 

 v) eine verbesserte Überwachung und Evaluierung, gegebenenfalls durch die 
Anwendung von Kriterien, mit denen die Fortschritte bei der Umsetzung einer 
umfassenden und integrierten Strategie erfasst werden können. 

 Der Rat hat mehrere Bereiche ermittelt, über die weiter nachgedacht werden 
muss, um die Friedenssicherungseinsätze besser vorzubereiten, zu planen, zu über-
wachen, zu evaluieren und abzuschließen: 

 i) Sicherstellen, dass die Mandate der Friedenssicherungseinsätze klar, 
glaubwürdig und erfüllbar sind und dass dafür ausreichende Ressourcen bereit-
gestellt werden. Der Rat betont, dass die Personalstärke, das Mandat und die 
Zusammensetzung der Friedenssicherungseinsätze regelmäßig in Absprache mit 
den anderen Beteiligten bewertet werden müssen, damit gegebenenfalls, je nach 
den erzielten Fortschritten oder sich verändernden Umständen vor Ort, die er-
forderlichen Anpassungen vorgenommen werden können; 

 ii) den Informationsaustausch verbessern, insbesondere über die operativen 
militärischen Herausforderungen, unter anderem durch systematische Konsulta-
tionen des Sekretariats mit den Mitgliedstaaten über die Ziele und Rahmenpa-
rameter einer technischen Bewertungsmission vor deren Entsendung und eine 
Nachbesprechung über die wesentlichen Feststellungen der Mission nach ihrer 
Rückkehr. Der Rat befürwortet die Praxis, vor der Erörterung von Mandatsver-
längerungen Treffen zwischen den Ratsmitgliedern und dem Sekretariat auf der 
Ebene politisch-militärischer Sachverständiger abzuhalten. Der Rat ist sich des-
sen bewusst, dass er besseren Zugang zu militärischer Beratung haben muss, 
und beabsichtigt, seine Arbeit an diesbezüglichen Mechanismen fortzusetzen. 
Der Rat wird die Rolle des Generalstabsausschusses weiter prüfen; 

 iii) der Rat beabsichtigt, sich mit dem Sekretariat in der Frühphase der Man-
datserarbeitung und während des gesamten Missionsverlaufs stärker über die 
militärischen, polizeilichen, justiziellen, rechtsstaatlichen und friedenskonsoli-
dierenden Aspekte eines Einsatzes abzustimmen; 

 iv) vor der Verlängerung oder Änderung des Mandats eines Friedenssiche-
rungseinsatzes früher und konstruktiver mit den truppen- und polizeistellenden 
Ländern zusammenwirken. Der Rat begrüßt konkrete Vorschläge zur Vertiefung 
derartiger Konsultationen. Er erkennt an, dass die truppen- und polizeistellenden 

_______________ 
52 Siehe S/PV.6075. 
53 Siehe S/PV.6153 und S/PV.6153 (Resumption 1). 
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Länder dank ihrer Erfahrung und Sachkenntnis maßgeblich zur wirksamen Pla-
nung, Entscheidungsfindung und Entsendung von Friedenssicherungseinsätzen 
beitragen können. In dieser Hinsicht begrüßt der Rat den Zwischenbericht seiner 
Arbeitsgruppe für Friedenssicherungseinsätze54 und ermutigt sie, sich weiter mit 
der Frage der Zusammenarbeit mit den truppen- und polizeistellenden Ländern 
und anderen Beteiligten zu befassen. Der Rat verpflichtet sich, in dieser Frage 
Fortschritte zu erzielen und den Stand der Entwicklung 2010 zu überprüfen; 

 v) im Rat das Bewusstsein für die Auswirkungen seiner Beschlüsse auf die 
Ressourcen und die Unterstützung der Feldeinsätze erhöhen. Der Rat ersucht 
darum, dass ihm zu jeder neu vorgeschlagenen Friedenssicherungsmission oder 
vorgesehenen wesentlichen Mandatsänderung eine Schätzung des daraus fol-
genden Ressourcenbedarfs für die Mission vorgelegt wird; 

 vi) im Rat das Bewusstsein für die strategischen Herausforderungen erhöhen, 
die sich in allen Friedenssicherungseinsätzen stellen. Der Rat begrüßt die Unter-
richtungen, die er zu diesem Zweck seit Januar 2009 seitens der Sekretariats-
Hauptabteilung Friedenssicherungseinsätze und der Sekretariats-Hauptabteilung 
Unterstützung der Feldeinsätze erhalten hat und die auch künftig regelmäßig er-
folgen sollen. 

 Der Rat ist sich dessen bewusst, dass bei einer Situation, die den Weltfrieden 
und die internationale Sicherheit gefährden kann, das gesamte Spektrum möglicher 
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Überprüfung der Durchführung der Mandate zum Schutz von Zivilpersonen im wei-
teren Verlauf des Jahres 2009 mit Interesse entgegen. 

 Der Rat erinnert an die Erklärung seines Präsidenten vom 22. Juli 2009 über 
Friedenskonsolidierung55




